
Vorstand 
• Vorsitzender (Landwirt)
• Stellvertreter (Landwirt)
• zwei weitere Landwirte
• zwei Vertreter der SEBES
• zwei Vertreter des Naturparks

Mitgliederversammlung 
(mind. einmal jährlich)

1. Ideengeber
2. Entstehung von Arbeitskreisen
3. Entscheidungen in vom Vorstand 

vorbereiteten Fragen
4. Wahl des Vorstandes 
5. Beschlussfassung über Gesetzesänderung

Begleitausschuss
(mind. einmal jährlich)

besteht aus Vorstand, ASTA, AGE, LWK, 

ANF, CONVIS, Gewässervertrag Obersauer, 
Ministerium für Landwirtschaft, 

Ministerium für Wasser

1. Information über geplante und  
laufende Maßnahmen

2. Kohärenz zu landesweiten Zielen 
herstellen

3. Konformität bezüglich 
Agrarumweltklimaprogrammen 
sicherstellen

4. Förderwürdigkeit bewerten

Arbeitskreise

Gründung und Teilnehmer je 
nach Bedarf
• Praxis nahe Ausarbeitung 

von Maßnahmen
• …

Koordination 

Landwirte aus dem Einzugsgebiet des Stausees

Anlage 3:
Schematische Darstellung der Kooperationsorgane


